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Der NS-Begriff „Rechtserneuerung“ steht für die Gesamtheit der Ideen und

Maßnahmen zur Umformung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen
Grundsätzen, insbesondere völkischen, rassischen, antidemokratischen und

antiliberalen Vorstellungen. Im Privatrecht wurde beispielsweise die Abkehr von der
liberalen Grundhaltung des BGB von 1900 und die Zurückdrängung der als

„undeutsch“ bzw. „artfremd“ und „materialistisch“ bezeichneten Einflüsse römisch-
rechtlicher Institute und Grundsätze propagiert (25-Punkte-Programm der NSDAP

vom 24. Februar 1920, Nr. 19). Verwirklicht werden sollte dies u.a. im (unvollendet
gebliebenen) Volksgesetzbuch, an dem in der Akademie für Deutsches Recht über

Jahre gearbeitet wurde.

Allerdings lag der NS-Rechtserneuerung kein einheitliches und methodisch
geschlossenes Theoriegerüst zugrunde. Vielmehr gingen die Ansichten über

Quellen, Reichweite und Methodik der Rechtserneuerung weit auseinander. Die neuere
Forschung beschreibt einen regelrechten Wettstreit um Auslegungsmethoden und

Denkmuster. Hierbei wurden auch bereits Vorhandenes aufgegriffen und in
radikalisierter Form weiterentwickelt, wie beispielsweise in den Diskursen zur

Rassenhygiene. Da insgesamt die Reform bestehender und der Erlass neuer Gesetze
im Verhältnis zu den ambitioniert formulierten Zielen eher langsam voranschritten, kam

der Rechtsprechung eine wesentliche Bedeutung bei der praktischen Umsetzung der
NS-Rechtserneuerung zu, indem sie die „nationalsozialistische Weltanschauung“

zum zentralen Wertmaßstab bei der Auslegung der „alten Gesetze“ erhob.

Ein Anknüpfen an Ideen der NS-Rechtserneuerung findet sich auch in Beiträgen
ungarischer Juristen, die vor allem in der Zeitschrift der Akademie für Deutsches

Recht veröffentlicht wurden. Dabei wurde der Startpunkt der „ungarischen
Rechterneuerung“ vielfach bereits auf das Jahr 1920, den Beginn der sog. Horthy-Ära

(1920–1944), datiert. Die Autoren verwiesen dabei einerseits auf (vermeintliche)
Kontinuitäten in der ungarischen Rechtsentwicklung seit 1920 und andererseits auf

Parallelen zum NS-Recht. So wurde in den Publikationen zum ungarischen Recht die

http://www.documentarchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html
https://rechtstransfer-im-ns.uni-goettingen.de/index.php/diskurse/akademie-fuer-deutsches-recht/
https://rechtstransfer-im-ns.uni-goettingen.de/index.php/rechtstransfer/rassenhygiene/
https://rechtstransfer-im-ns.uni-goettingen.de/index.php/diskurse/zeitschrift-der-akademie-fuer-deutsches-recht/
http://rechtstransfer-im-ns.uni-goettingen.de/


Abkehr von „fremdrechtlichen Einflüssen“ (römisches Recht und liberales

Gedankengut) und von abstrakten Rechtsregeln betont sowie eine „lebensnahe“
Ausgestaltung des Rechts gefordert. Das Recht sollte Teil der „konkreten

Lebensordnung“ sein und sich an der „völkisch-rassischen“ Gemeinschaft
orientieren. Exemplarisch hierfür sind die Ausführungen des ungarischen

Justizministers Laszló von Radocsay in der 1942 erschienen Publikation „Die
Rechtserneuerung in Ungarn“, in der er allerdings auch Unterschiede zur „deutschen

Rechtserneuerung“ benennt:
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